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Leichenbeschau und Obduktion 

§ 128. (1) Sofern nicht ein natürlicher Tod feststeht, hat die Kriminalpolizei einen Arzt beizuziehen 
und grundsätzlich am Ort der Auffindung die äußere Beschaffenheit der Leiche zu besichtigen, der 
Staatsanwaltschaft über das Ergebnis der Leichenbeschau zu berichten und dafür zu sorgen, dass die 
Leiche für den Fall der Obduktion zur Verfügung steht. 

(2) Eine Obduktion ist zulässig, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Tod einer Person 
durch eine Straftat verursacht worden ist. Sie ist von der Staatsanwaltschaft anzuordnen, die mit der 
Durchführung eine Universitätseinheit für Gerichtliche Medizin oder einen Sachverständigen aus dem 
Fachgebiet der Gerichtsmedizin, der kein Angehöriger des wissenschaftlichen Personals einer solchen 
Einrichtung ist, zu beauftragen hat. 

(2a) Im Fall einer Beauftragung einer Universitätseinheit hat die Leitung dieser Einheit die 
persönliche Verantwortung für die Obduktion im Sinne des § 127 Abs. 2 einem Angehörigen des 
wissenschaftlichen Personals dieser Einheit zu übertragen, der die persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen für die Eintragung in die Liste der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen erfüllt. Ersucht eine Staatsanwaltschaft oder ein Gericht um die Übertragung an eine 
bestimmte Person, so hat die Leitung diesem Ersuchen zu entsprechen, es sei denn, dass wichtige Gründe 
entgegenstehen. Ist dies der Fall, so hat die Leitung die Zustimmung der Staatsanwaltschaft oder des 
Gerichts zu einer anderweitigen Übertragung einzuholen. Die Universitätseinrichtung kann Gebühren in 
sinngemäßer Anwendung des Gebührensanspruchsgesetzes (GebAG), BGBl. Nr. 136/1975, geltend 
machen, wobei sie die Gebühr für Mühewaltung nach Abzug der Gebühren für die Nutzung der 
Untersuchungsräumlichkeiten, einschließlich der Infrastruktur der Person zu überweisen hat, der die 
Verantwortung für die Obduktion übertragen wurde. 

(3) Wenn dies zur Aufklärung einer Straftat erforderlich ist, ist auch die Exhumierung einer Leiche 
zum Zweck einer Obduktion (Abs. 2) zulässig. Sie ist von der Staatsanwaltschaft anzuordnen. 
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